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DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2 und Artikel 
66, 
 
auf Vorschlag der Kommission, 
 
in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parla-
ment, 
 
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses, 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
Die im Vertrag niedergelegten Ziele der Gemein-
schaft umfassen einen immer engeren Zusam-
menschluss der europäischen Völker und engere 
Beziehungen zwischen den Staaten der Gemein-
schaft, die Sicherung des wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritts der Länder durch gemein-
sames Handeln, das auf die Beseitigung der Eu-
ropa trennenden Schranken gerichtet ist, die ste-
tige Besserung der Lebensbedingungen ihrer Völ-
ker sowie die Wahrung und Festigung von Frieden 
und Freiheit.  
 
Der Vertrag schreibt die Errichtung eines Ge-
meinsamen Marktes vor; dazu gehören die Besei-
tigung der Hindernisse für den freien Dienstleis-
tungsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und 
die Schaffung eines Systems, das den Wettbe-
werb vor Verzerrungen schützt. 
 
Grenzüberschreitende Sendungen, die mit Hilfe 
unterschiedlicher Technologien realisiert wer-
den, sind eines der Mittel zur Verfolgung der Zie-
le der Gemeinschaft. Es sind Maßnahmen zu tref-
fen, die den Übergang von den nationalen Märk-
ten zu einem gemeinsamen Markt für die Her-
stellung und Verbreitung von Programmen si-
chern und die unbeschadet der Funktion des 
Fernsehens, das Allgemeininteresse zu wahren, 
faire Wettbewerbsbedingungen gewährleisten. 
 
Der Europarat hat das Europäische Übereinkom-
men über grenzüberschreitendes Fernsehen an-
genommen. 
 
Der Vertrag sieht den Erlass von Richtlinien zur 
Koordinierung der Rechtsvorschriften vor, die zu 
einer Erleichterung der Aufnahme und Ausübung 
selbstständiger Tätigkeiten führen. 
 
Die Fernsehtätigkeit stellt unter normalen Um-
ständen eine Dienstleistung im Sinne des Vertra-
ges dar. 

Der Vertrag sieht den freien Verkehr aller in der 
Regel gegen Entgelt erbrachten Dienstleistungen 
vor, und zwar unbeschadet ihres kulturellen oder 
sonstigen Inhalts und ohne Beschränkungen für 
Angehörige der Mitgliedstaaten, die in einem an-
deren Staat der Gemeinschaft als demjenigen 
des Leistungsempfängers ansässig sind. 
 
Dieses Recht ist in seiner Anwendung auf die 
Ausstrahlung und Verbreitung von Fernsehsen-
dungen auch eine spezifische gemeinschafts-
rechtliche Ausprägung eines allgemeineren Prin-
zips, nämlich der Freiheit der Meinungsäußerung, 
wie sie in Artikel 10 Absatz 1 der von allen Mit-
gliedstaaten ratifizierten Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten veran-
kert ist. Daher muss durch den Erlass von Richtli-
nien betreffend die Ausstrahlung und Verbrei-
tung von Fernsehprogrammen sichergestellt wer-
den, dass diese Tätigkeit im Lichte dieses Arti-
kels und nur mit den in Absatz 2 desselben Arti-
kels und in Artikel 56 Absatz 1 des Vertrages vor-
gesehenen Beschränkungen ungehindert ausge-
übt werden können. 
 
Die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Ausübung der Tätigkeiten 
des Fernsehveranstalters und des Kabelbetrei-
bers weisen Unterschiede auf, von denen einige 
den freien Verkehr von Sendungen innerhalb der 
Gemeinschaft behindern und den Wettbewerb 
innerhalb des Gemeinsamen Marktes verzerren 
könnten. 
 
Alle diese Beschränkungen der Freiheit, inner-
halb der Gemeinschaft Sendungen auszustrahlen, 
sind gemäß dem Vertrag aufzuheben. 
 
Eine derartige Aufhebung muss mit einer Koordi-
nierung der geltenden Rechtsvorschriften einher-
gehen. Zweck dieser Koordinierung muss es sein, 
die Ausübung der betreffenden Berufstätigkeiten 
und allgemein den freien Verkehr von Informati-
onen und Ideen innerhalb der Gemeinschaft zu 
erleichtern. 
 
Daher ist es notwendig und ausreichend, dass al-
le Fernsehsendungen dem Recht des Mitglied-
staats entsprechen, in dem sie ihren Ursprung 
haben. 
 
Diese Richtlinie regelt das notwendige Mindest-
maß, um den freien Sendeverkehr zu verwirkli-
chen. Sie berührt daher nicht die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten und ihrer Untergliederung für 
die Organisation — einschließlich der gesetzli-
chen oder behördlichen Zulassungen oder der 
Besteuerung — und die Finanzierung der Sendun-
gen sowie die Programminhalte. Eigenständige 
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kulturelle Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
und die Bewahrung der kulturellen Vielfalt in der 
Gemeinschaft bleiben deshalb wie bisher mög-
lich. 
 
Im Gemeinsamen Markt müssen alle Fernsehsen-
dungen, die ihren Ursprung in der Gemeinschaft 
haben und für den Empfang in der Gemeinschaft 
bestimmt sind, speziell diejenigen, welche für 
den Empfang in einem anderen Mitgliedstaat be-
stimmt sind, dem auf die zum Empfang durch die 
Allgemeinheit im Ursprungsmitgliedstaat be-
stimmten Fernsehsendungen anwendbaren Recht 
dieses Mitgliedstaats ebenso wie dieser Richtlinie 
entsprechen. 
 
Die Verpflichtung des Sendestaats, die Einhal-
tung des durch diese Richtlinie koordinierten na-
tionalen Rechts sicherzustellen, reicht nach dem 
Gemeinschaftsrecht aus, um den freien Verkehr 
von Fernsehsendungen zu gewährleisten, ohne 
dass eine zweite Kontrolle aus den gleichen 
Gründen in jedem der Empfangsstaaten stattfin-
den muss. Der Empfangstaat kann jedoch aus-
nahmsweise und unter besonderen Bedingungen 
die Weiterverbreitung von Fernsehsendungen vo-
rübergehend aussetzen. 
 
Es ist unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten dafür 
Sorge tragen, dass Handlungen unterbleiben, die 
den freien Fluss von Fernsehsendungen beein-
trächtigen bzw. die Entstehung beherrschender 
Stellungen begünstigen könnten, welche zu Be-
schränkungen des Pluralismus und der Freiheit 
der Fernsehinformation sowie der Information in 
ihrer Gesamtheit führen würden. 
 
Diese Richtlinie, die sich auf spezifisch für das 
Fernsehen geltende Regelungen beschränkt, lässt 
bestehende oder künftige Rechtsangleichungs-
maßnahmen der Gemeinschaft unberührt, mit 
denen insbesondere zwingenden Erfordernissen 
zum Schutz der Verbraucher, der Lauterkeit des 
Handelsverkehrs und des Wettbewerbs entspro-
chen werden soll.  
 
Eine Koordinierung ist hingegen erforderlich, um 
Personen und Industrien, die kulturelle Fernseh-
programme herstellen, die Aufnahme und Aus-
übung der Tätigkeit zu erleichtern. 
 
Mindestanforderungen für alle öffentlichen oder 
privaten Fernsehprogramme in der Gemeinschaft 
im Hinblick auf europäische audiovisuelle Pro-
duktionen sind ein Mittel zur Förderung der Her-
stellung, der unabhängigen Hersteller und der 
Verbreitung in den vorgenannten Industrien und 
ergänzen andere Instrumente, die bereits vorge-

schlagen wurden oder noch vorgeschlagen wer-
den, um dasselbe Ziel zu fördern. 
 
Es ist daher notwendig, die Bildung von Märkten 
für Fernsehproduktionen in den Mitgliedstaaten 
zu begünstigen, die groß genug sind, um die er-
forderlichen Investitionen zu amortisieren, in-
dem nicht nur gemeinsame Regeln zur Öffnung 
der nationalen Märkte eingeführt werden, son-
dern auch im Rahmen des praktisch Durchführba-
ren und mit angemessenen Mitteln darauf geach-
tet wird, dass europäische Produktionen einen 
Hauptanteil der Sendezeit in den Fernsehpro-
grammen der Mitgliedstaaten haben. Um die Ein-
haltung dieser Regeln bzw. die Verfolgung dieser 
Ziele aufmerksam verfolgen zu können, unter-
breiten die Mitgliedstaaten der Kommission ei-
nen Bericht über die Durchführung der in dieser 
Richtlinie enthaltenen Bestimmungen über die 
Anteile an der Sendezeit, die europäischen Wer-
ken und unabhängigen Produktionen vorbehalten 
sind. Bei der Berechnung dieses Anteils ist die 
besondere Lage der Griechischen Republik und 
der Portugiesischen Republik zu berücksichtigen. 
Die Kommission bringt diese Berichte den übri-
gen Mitgliedstaaten zur Kenntnis, gegebenenfalls 
zusammen mit einer Stellungnahme, in der ins-
besondere den gegenüber den Vorjahren erziel-
ten Fortschritten, dem Anteil von Erstausstrah-
lungen bei der Programmgestaltung, den beson-
deren Gegebenheiten bei den Fernsehunterneh-
men sowie der besonderen Lage der Länder mit 
niedriger Produktionskapazität oder begrenztem 
Sprachraum Rechnung getragen wird. 
 
Für die genannten Zwecke ist der Begriff „euro-
päische Werke“ zu definieren, unbeschadet der 
Möglichkeit der Mitgliedstaaten, diese Definition 
unter Einhaltung des Gemeinschaftsrechts und 
unter Berücksichtigung der Ziele dieser Richtlinie 
für Fernsehveranstalter, die nach Artikel 3 Ab-
satz 1 ihrer Rechtshoheit unterworfen sind, zu 
präzisieren. 
 
Es ist wichtig, zur Verwirklichung dieser Ziele 
nach angemessenen und in Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht stehenden Instrumenten und 
Verfahren zu suchen, um geeignete Maßnahmen 
zur Förderung der Tätigkeit und der Entwicklung 
der Produktion europäischer audiovisueller Wer-
ke und insbesondere in den Mitgliedstaaten mit 
niedriger Produktionskapazität oder begrenztem 
Sprachraum zu ergreifen. 
 
Einzelstaatliche Bestimmungen über die Unter-
stützung der Entwicklung der europäischen Pro-
duktion können angewandt werden, sofern sie 
dem Gemeinschaftsrecht entsprechen. 
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Durch die Zusage, im Rahmen des praktisch 
Durchführbaren einen bestimmten Anteil der 
Sendezeit für unabhängige, außerhalb der Fern-
sehveranstalter hergestellte Produktionen vorzu-
sehen, wird die Entsendung neuer Quellen für 
Fernsehproduktionen gefördert, insbesondere 
von Klein- und Mittelbetrieben. Damit werden 
neue Gelegenheiten und Möglichkeiten für die 
Nutzung schöpferischer Begabungen sowie Be-
schäftigungsmöglichkeiten für die kulturschaf-
fenden Berufe und die im Kulturbereich tätigen 
Arbeitnehmer eröffnet. In der von den Mit-
gliedstaaten festgelegten Begriffsbestimmung 
des unabhängigen Produzenten muss diesem Ziel 
dadurch Rechnung getragen werden, dass kleine 
und mittlere Produzenten gebührend berücksich-
tigt werden und die finanzielle Beteiligung von 
Koproduktionsfilialen von Fernsehveranstaltern 
zugelassen wird. 
 
Es sind Maßnahmen erforderlich, damit die Mit-
gliedstaaten dafür sorgen, dass zwischen der ers-
ten Kinovorführung eines Werks und der Erstaus-
strahlung im Fernsehen ein gewisser zeitlicher 
Abstand liegt. 
 
Um eine aktive Politik zugunsten einer bestimm-
ten Sprache zu ermöglichen, muss es den Mit-
gliedstaaten freistehen, ausführlichere oder 
strengere Bestimmungen festzulegen, die insbe-
sondere an Sprachkriterien ausgerichtet sind, so-
fern diese Bestimmungen mit den Gemein-
schaftsbestimmungen vereinbar sind und insbe-
sondere nicht für die Weiterverbreitung von Sen-
dungen aus anderen Mitgliedstaaten gelten. 
 
Um sicherzustellen, dass die Interessen der 
Verbraucher als Zuschauer umfassend und ange-
messen geschützt werden, muss die Fernsehwer-
bung einer Reihe von Mindestnormen und Krite-
rien unterworfen werden; die Mitgliedstaaten 
müssen das Recht behalten, ausführlichere oder 
strengere Bestimmungen und in bestimmten Fäl-
len unterschiedliche Bedingungen für die ihrer 
Rechtshoheit unterworfenen Fernsehveranstalter 
einzuführen. 
 
Die Mitgliedstaaten können unter Einhaltung des 
Gemeinschaftsrechts in bezug auf Sendungen, 
die ausschließlich für ihr eigenes Hoheitsgebiet 
bestimmt sind und weder unmittelbar noch mit-
telbar in einem oder mehreren anderen Mitglied-
staaten empfangen werden können, andere Be-
dingungen für die Platzierung der Werbung und 
andere Grenzen für den Umfang der Werbung 
vorsehen, um diese Art von Sendungen zu er-
leichtern. 
 

Fernsehwerbung für Zigaretten und Tabakwaren 
muss ganz verboten werden, einschließlich indi-
rekter Formen der Werbung, die zwar nicht di-
rekt das Tabakerzeugnis erwähnen, aber das 
Werbeverbot durch Benutzung von Markenna-
men, Symbolen oder anderen Kennzeichen von 
Tabakerzeugnissen oder von Unternehmen, die 
bekanntermaßen oder hauptsächlich solche Er-
zeugnisse herstellen bzw. verkaufen, zu umge-
hen suchen. 
 
Ferner ist es erforderlich, jede Fernsehwerbung 
für Arzneimittel und ärztliche Behandlungen zu 
untersagen, die in dem Mitgliedstaat, dessen 
Rechtshoheit der Fernsehveranstalter unterwor-
fen ist, nur auf ärztliche Verordnung erhältlich 
sind; die Fernsehwerbung für alkoholische Er-
zeugnisse muss strengen Kriterien unterworfen 
werden. 
 
Angesichts der wachsenden Bedeutung des Spon-
soring für die Finanzierung der Programme soll-
ten geeignete diesbezügliche Regeln festgelegt 
werden. 
 
Es ist ferner notwendig, Regeln zum Schutz der 
körperlichen, geistigen und sittlichen Entwick-
lung Minderjähriger für die Programme und die 
Fernsehwerbung vorzusehen. 
 
Wenngleich die Fernsehveranstalter normaler-
weise darauf achten müssen, dass Tatsachen und 
Ereignisse in den Sendungen korrekt dargestellt 
werden, müssen ihnen dennoch klare Verpflich-
tungen in bezug auf das Recht auf Gegendarstel-
lung oder gleichwertige Maßnahmen auferlegt 
werden, damit gewährleistet ist, dass jeder, der 
durch eine Tatsachenbehauptung im Rahmen ei-
ner Fernsehsendung in seinen berechtigten Inte-
ressen verletzt wurde, seine Rechte wirksam gel-
tend machen kann — 
 
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
 

Kapitel I 
Begriffsbestimmungen 

 
Artikel 1 

 
Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet: 
 
a) „Fernsehsendung“: die drahtlose oder draht-

gebundene, erdgebundene oder durch Satel-
liten vermittelte, unverschlüsselte oder ver-
schlüsselte Erstsendung von Fernsehpro-
grammen, die zum Empfang durch die Allge-
meinheit bestimmt ist. Der Begriff schließt 
die Übermittlung an andere Veranstalter zur 
Weiterverbreitung an die Allgemeinheit ein. 
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Nicht eingeschlossen sind Kommunikations-
dienste, die auf individuellen Abruf Informa-
tionen oder andere Inhalte übermitteln, wie 
Fernkopierdienst, elektronische Datenbanken 
und andere ähnliche Dienste. 

 
b) „Fernsehveranstalter“ die natürliche oder 

juristische Person, die die redaktionelle Ver-
antwortung für die Zusammensetzung von 
Fernsehprogrammen im Sinne von Buchstabe 
a) trägt und die diese Fernsehprogramme 
sendet oder von Dritten senden lässt. 

 
c) „Fernsehwerbung“: jede Äußerung bei der 

Ausübung eines Handels, Gewerbes, Hand-
werks oder freien Berufs, die im Fernsehen 
von einem öffentlich-rechtlichen oder priva-
ten Veranstalter entweder gegen Entgelt o-
der eine ähnliche Gegenleistung oder als Ei-
genwerbung gesendet wird mit dem Ziel, den 
Absatz von Waren oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, einschließlich unbewegli-
cher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, 
gegen Entgelt zu fördern. 

 
d) „Schleichwerbung“: die Erwähnung oder Dar-

stellung von Waren, Dienstleistungen, Na-
men, Warenzeichen oder Tätigkeiten eines 
Herstellers von Waren oder eines Erbringers 
von Dienstleistungen in Programmen, wenn 
sie vom Fernsehveranstalter absichtlich zu 
Werbezwecken vorgesehen ist und die All-
gemeinheit hinsichtlich des eigentlichen 
Zwecks dieser Erwähnung oder Darstellung 
irreführen lässt. Die Erwähnung oder Darstel-
lung gilt insbesondere dann als beabsichtigt, 
wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung erfolgt. 

 
e) „Sponsoring“: jeder Beitrag eines nicht im 

Bereich der Produktion von audiovisuellen 
Werken tätigen öffentlichen oder privaten 
Unternehmens zur Finanzierung von Fernseh-
programmen mit dem Ziel, seinen Namen, 
seine Warenzeichen, sein Erscheinungsbild, 
seine Tätigkeit oder seine Leistungen zu för-
dern. 

 
f) „Teleshopping“ Sendungen direkter Angebo-

te an die Öffentlichkeit für den Absatz von 
Waren oder die Erbringung von Dienstleistun-
gen, einschließlich unbeweglicher Sachen, 
Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt. 

Kapitel II 
Allgemeine Bestimmungen 

 
Artikel 2 

 
(1) Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass alle 
Fernsehsendungen, die von seiner Rechtshoheit 
unterworfenen Fernsehveranstaltern gesendet 
werden, den Vorschriften des Rechtssystems ent-
sprechen, die auf für die Allgemeinheit bestimm-
te Sendungen in diesem Mitgliedstaat anwendbar 
sind. 
 
(2) Im Sinne dieser Richtlinie unterliegen dieje-
nigen Fernsehveranstalter der Rechtshoheit eines 
Mitgliedstaats, 
 
-  die gemäß Absatz 3 in diesem Mitgliedstaat 

niedergelassen sind, 
 
-  auf die Absatz 4 anwendbar ist. 
 
(3) Im Sinne dieser Richtlinie gilt ein Fernsehver-
anstalter in folgenden Fällen als in einem Mit-
gliedstaat niedergelassen: 
 
a) Der Fernsehveranstalter hat seine Hauptver-

waltung in diesem Mitgliedstaat, und die re-
daktionellen Entscheidungen über das Pro-
grammangebot werden in diesem Mitglied-
staat getroffen; 

 
b) wenn ein Fernsehveranstalter seine Haupt-

verwaltung in einem Mitgliedstaat hat, die 
Entscheidungen über das Programmangebot 
jedoch in einem anderen Mitgliedstaat ge-
troffen werden, so gilt er als in dem Mit-
gliedstaat niedergelassen, in dem ein we-
sentlicher Teil des Sendepersonals tätig ist; 
ist ein wesentlicher Teil des Sendepersonals 
in jedem dieser Mitgliedstaaten tätig, so gilt 
der Fernsehveranstalter als in dem Mitglied-
staat niedergelassen, in dem er seine Haupt-
verwaltung hat; ist ein wesentlicher Teil des 
erforderlichen Sendepersonals in keinem die-
ser Mitgliedstaaten tätig, so gilt der Fernseh-
veranstalter als in dem Mitgliedstaat nieder-
gelassen, in dem er zuerst mit der Sendetä-
tigkeit gemäß dem Rechtssystem dieses Mit-
gliedstaats begonnen hat, sofern eine dauer-
hafte und tatsächliche Verbindung mit der 
Wirtschaft dieses Mitgliedstaats weiterbe-
steht; 

 
c) wenn ein Fernsehveranstalter seine Haupt-

verwaltung in einem Mitgliedstaat hat, die 
Entscheidungen über das Programmangebot 
jedoch in einem Drittland getroffen werden, 
oder wenn der umgekehrte Fall vorliegt, gilt 
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er als in dem betreffenden Mitgliedstaat nie-
dergelassen, sofern ein wesentlicher Teil des 
Sendepersonals in diesem Mitgliedstaat tätig 
ist. 

 
(4) Fernsehveranstalter, auf die Absatz 3 nicht 
anwendbar ist, gelten in folgenden Fällen als 
Veranstalter, die der Rechtshoheit eines Mit-
gliedstaats unterliegen: 
 
a)  Sie nutzen eine von diesem Mitgliedstaat zu-

geteilte Frequenz, 
 
b)  sie nutzen, sofern keine von einem Mitglied-

staat der Gemeinschaft zugeteilte Frequenz 
genutzt wird, eine diesem Mitgliedstaat ge-
hörende Übertragungskapazität eines Satelli-
ten; 

 
c) sie nutzen, sofern weder eine von einem Mit-

gliedstaat der Gemeinschaft zugeteilte Fre-
quenz noch die einem Mitgliedstaat gehören-
de Übertragungskapazität eines Satelliten 
genutzt wird, eine Erd-Satelliten-
Sendestation in diesem Mitgliedstaat. 

 
(5) Kann die Frage, welcher Mitgliedstaat die 
Rechtshoheit ausübt, nicht nach den Absätzen 3 
und 4 entschieden werden, so liegt die Zustän-
digkeit bei dem Mitgliedstaat, in dem der Fern-
sehveranstalter gemäß Artikel 52 ff. des Vertrags 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
niedergelassen ist. 
 
(6) Diese Richtlinie gilt nicht für Fernsehsendun-
gen, die ausschließlich zum Empfang in Drittlän-
dern bestimmt sind und die nicht unmittelbar 
oder mittelbar von der Allgemeinheit in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten empfangen wer-
den. 
 

Artikel 2 a 
 
(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten den freien 
Empfang und behindern nicht die Weiterverbrei-
tung von Fernsehsendungen aus anderen Mit-
gliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet aus Grün-
den, die Bereiche betreffen, die durch diese 
Richtlinie koordiniert sind. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten können vorübergehend 
von Absatz 1 abweichen, wenn die folgenden Be-
dingungen erfüllt sind: 
 
a) Mit einer Fernsehsendung aus einem anderen 

Mitgliedstaat wird in offensichtlicher, erns-
ter und schwerwiegender Weise gegen Arti-
kel 22 Absatz 1 oder 2 und/oder Artikel 22a 
verstoßen; 

 
b) der Fernsehveranstalter hat während der vo-

rangegangenen zwölf Monate bereits mindes-
tens zweimal gegen die Vorschriften des 
Buchstabens a) verstoßen; 

 
c)  der betreffende Mitgliedstaat hat dem Fern-

sehveranstalter und der Kommission schrift-
lich die behaupteten Verstöße sowie die für 
den Fall erneuter Verstöße beabsichtigten 
Maßnahmen mitgeteilt; 

 
d) die Konsultationen mit dem Mitgliedstaat, 

der die Sendung verbreitet, und der Kommis-
sion haben innerhalb von 15 Tagen ab der 
unter Buchstabe c) genannten Mitteilung zu 
keiner gütlichen Regelung geführt, und es 
kommt zu einem erneuten Verstoß. 

 
Die Kommission trifft innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der Mitteilung 
der Maßnahmen durch den Mitgliedstaat eine 
Entscheidung über die Vereinbarkeit der Maß-
nahmen mit dem Gemeinschaftsrecht. Im Fall ei-
ner negativen Entscheidung muss der betreffen-
de Mitgliedstaat die beanstandeten Maßnahmen 
unverzüglich beenden. 
 
(3) Absatz 2 lässt die Anwendung entsprechender 
Verfahren, Rechtsmittel oder Sanktionen bezüg-
lich der betreffenden Verstöße in dem Mitglied-
staat, dessen Rechtshoheit der Fernsehveranstal-
ter unterworfen ist, unberührt. 
 

Artikel 3 
 
(1) Die Mitgliedstaaten können Fernsehveranstal-
ter, die ihrer Rechtshoheit unterworfen sind, 
verpflichten, strengeren oder ausführlicheren 
Bestimmungen in den von dieser Richtlinie er-
fassten Bereichen nachzukommen. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten sorgen mit geeigneten 
Mitteln im Rahmen ihrer Rechtsvorschriften da-
für, dass die jeweils ihrer Rechtshoheit unter-
worfenen Fernsehveranstalter die Bestimmungen 
dieser Richtlinie tatsächlich einhalten. 
 
(3) Die Maßnahmen schließen geeignete Verfah-
ren ein, damit sich direkt betroffene Dritte, ein-
schließlich Staatsangehörige anderer Mitglied-
staaten, an die zuständigen Justizbehörden oder 
sonstigen Stellen wenden können, um die tat-
sächliche Einhaltung der Bestimmungen gemäß 
den einzelstaatlichen Vorschriften zu erwirken. 
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Artikel 3 a 
 
(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht Maßnahmen ergreifen, mit 
denen sichergestellt werden soll, dass Fernseh-
veranstalter, die seiner Rechtshoheit unterlie-
gen, nicht Ereignisse, denen der betreffende Mit-
gliedstaat eine erhebliche gesellschaftliche Be-
deutung beimisst, auf Ausschließlichkeitsbasis in 
der Weise übertragen, dass einem bedeutenden 
Teil der Öffentlichkeit in dem Mitgliedstaat die 
Möglichkeit vorenthalten wird, das Ereignis im 
Wege direkter oder zeitversetzter Berichterstat-
tung in einer frei zugänglichen Fernsehsendung 
zu verfolgen. Falls ein Mitgliedstaat entspre-
chende Maßnahmen ergreift, so erstellt er dabei 
eine Liste der nationalen und nichtnationalen Er-
eignisse, denen er eine erhebliche gesellschaftli-
che Bedeutung beimisst. Er trägt dafür auf ein-
deutige und transparente Weise rechtzeitig und 
wirksam Sorge. Dabei legt der betreffende Mit-
gliedstaat auch fest, ob diese Ereignisse im Wege 
direkter Gesamt- oder Teilberichterstattung o-
der, sofern im öffentlichen Interesse aus objek-
tiven Gründen erforderlich oder angemessen, im 
Wege zeitversetzter Gesamt- oder Teilberichter-
stattung verfügbar sein sollen. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
unverzüglich alle Maßnahmen mit, die sie gemäß 
Absatz 1 getroffen haben oder in Zukunft treffen 
werden. Die Kommission prüft binnen drei Mona-
ten nach der Mitteilung, ob die Maßnahmen mit 
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, und 
teilt sie den anderen Mitgliedstaaten mit. Sie 
holt die Stellungnahme des gemäß Artikel 23a 
eingesetzten Ausschusses ein. Sie veröffentlicht 
die getroffenen Maßnahmen unverzüglich im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 
mindestens einmal jährlich veröffentlicht sie ei-
ne konsolidierte Liste der von den Mitgliedstaa-
ten getroffenen Maßnahmen. 
 
(3) Die Mitgliedstaaten stellen im Rahmen des 
innerstaatlichen Rechts durch geeignete Maß-
nahmen sicher, dass die ihrer Rechtshoheit un-
terliegenden Fernsehveranstalter die von ihnen 
nach der Veröffentlichung dieser Richtlinie er-
worbenen ausschließlichen Rechte nicht in der 
Weise ausüben, dass einem bedeutenden Teil der 
Öffentlichkeit in einem anderen Mitgliedstaat die 
Möglichkeit vorenthalten wird, die von diesem 
anderen Mitgliedstaat gemäß den Absätzen 1 und 
2 bezeichneten Ereignisse als direkte Gesamt- 
oder Teilberichterstattung oder, sofern im öf-
fentlichen Interesse aus objektiven Gründen er-
forderlich oder angemessen, als zeitversetzte 
Gesamt- oder Teilberichterstattung in einer frei 
zugänglichen Fernsehsendung zu verfolgen, wie 

dies von dem anderen Mitgliedstaat gemäß Ab-
satz 1 festgelegt worden ist. 
 

Kapitel III 
Förderung der Verbreitung und Herstellung  

von Fernsehprogrammen 
 

Artikel 4 
 
(1) Die Mitgliedstaaten tragen im Rahmen des 
praktisch Durchführbaren und mit angemessenen 
Mittel dafür Sorge, dass die Fernsehveranstalter 
den Hauptanteil ihrer Sendezeit, die nicht aus 
Nachrichten, Sportberichten, Spielshows oder 
Werbe-, Videotextleistungen und Teleshopping 
besteht, der Sendung von europäischen Werken 
im Sinne des Artikels 6 vorbehalten. Dieser Anteil 
soll unter Berücksichtigung der Verantwortung 
der Rundfunkveranstalter gegenüber ihrem Pub-
likum in den Bereichen Information, Bildung, 
Kultur und Unterhaltung schrittweise anhand ge-
eigneter Kriterien erreicht werden. 
 
(2) Kann der Anteil gemäß Absatz 1 nicht er-
reicht werden, so darf dieser nicht niedriger als 
der Anteil sein, der 1988 in dem betreffenden 
Mitgliedstaat im Durchschnitt festgestellt wurde. 
 
Im Falle der Griechischen Republik und der Por-
tugiesischen Republik wird das Jahr 1988 jedoch 
durch das Jahr 1990 ersetzt. 
 
(3) Ab dem 3. Oktober 1991 übermitteln die Mit-
gliedstaaten der Kommission alle zwei Jahre ei-
nen Bericht über die Durchführung des vorlie-
genden Artikels und des Artikels 5. 
 
Dieser Bericht enthält insbesondere eine statisti-
sche Übersicht, aus der hervorgeht, inwieweit 
jedes der Rechtshoheit des betreffenden Mit-
gliedstaats unterworfene Fernsehprogramm den 
im vorliegenden Artikel und in Artikel 5 genann-
ten Anteil erreicht hat, aus welchen Gründen 
dieser Anteil in jedem einzelnen Fall nicht er-
zielt werden konnte und welche Maßnahmen zur 
Erreichung dieses Anteils getroffen oder vorge-
sehen sind. 
 
Die Kommission bringt diese Berichte - gegebe-
nenfalls zusammen mit einer Stellungnahme - 
den übrigen Mitgliedstaaten und dem Europäi-
schen Parlament zur Kenntnis. Sie trägt dafür 
Sorge, dass der vorliegende Artikel und Artikel 5 
gemäß den Bestimmungen des Vertrages durch-
geführt werden. In ihrer Stellungnahme kann die 
Kommission insbesondere den gegenüber den 
Vorjahren erzielten Fortschritten, dem Anteil 
von Erstausstrahlungen bei der Programmgestal-
tung, den besonderen Gegebenheiten bei den 
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neuen Fernsehveranstaltern sowie der besonde-
ren Lage der Länder mit niedriger audiovisueller 
Produktionskapazität oder begrenzten Sprach-
raum Rechnung tragen. 
 
(4) Der Rat überprüft spätestens am Ende des 
fünften Jahres nach Erlass dieser Richtlinie an-
hand eines Berichts der Kommission, der gege-
benenfalls angemessene Änderungsvorschläge 
enthält, die Durchführung des vorliegenden Arti-
kels. 
 
Zu diesem Zweck berücksichtigt die Kommission 
in ihrem Bericht unter Zugrundelegung der von 
den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 3 übermittel-
ten Informationen insbesondere die Entwicklung 
auf dem Gemeinschaftsmarkt sowie die interna-
tionale Situation. 
 

Artikel  5 
 
Die Mitgliedstaaten tragen im Rahmen des prak-
tisch Durchführbaren und mit angemessenen Mit-
teln dafür Sorge, dass Fernsehveranstalter min-
destens 10 v.H. ihrer Sendezeit, die nicht aus 
Nachrichten, Sportberichten, Spielshows oder 
Werbe-, Videotextleistungen und Teleshopping 
besteht, oder alternativ nach Wahl des Mitglied-
staats mindestens 10 v.H. ihrer Haushaltsmittel 
für die Programmgestaltung der Sendung europä-
ischer Werke von Herstellern vorbehalten, die 
von den Fernsehveranstaltern unabhängig sind. 
Dieser Anteil soll unter Berücksichtigung der Ver-
antwortung der Fernsehveranstalter gegenüber 
ihrem Publikum in den Bereichen Information, 
Bildung, Kultur und Unterhaltung schrittweise 
anhand geeigneter Kriterien erreicht werden; 
dazu muss ein angemessener Anteil neueren 
Werken vorbehalten bleiben, d.h. Werken, die 
innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach 
ihrer Herstellung ausgestrahlt werden. 
 

Artikel  6 
 
(1) Unter „europäischen Werken“ im Sinne dieses 
Kapitels sind zu verstehen: 
 
a) Werke aus den Mitgliedstaaten; 
 
b) Werke aus europäischen Drittländern, die 

Vertragsparteien des Europäischen Überein-
kommens über grenzüberschreitendes Fern-
sehen des Europarates sind, sofern diese 
Werke den Voraussetzungen von Absatz 2 ge-
nügen; 

 
c) Werke aus anderen europäischen Drittlän-

dern, sofern diese Werke den Voraussetzun-
gen von Absatz 2 genügen. 

 
Die Anwendung der Buchstaben b) und c) setzt 
voraus, dass in den betreffenden Drittstaaten 
keine diskriminierenden Maßnahmen gegen Wer-
ke aus den Mitgliedstaaten bestehen. 
 
(2) Werke im Sinne des Absatzes 1 Buchstaben a) 
und b) sind Werke, die im wesentlichen in Zu-
sammenarbeit mit in einem oder mehreren der 
in Absatz 1 Buchstaben a) und b) genannten 
Staaten ansässigen Autoren und Arbeitnehmern 
geschaffen wurden und eine der drei folgenden 
Voraussetzungen erfüllen: 
 
a) Sie sind von einem oder mehreren in einem 

bzw. mehreren dieser Staaten ansässigen 
Hersteller(n) geschaffen worden; 

 
b) ihre Herstellung wird von einem oder mehre-

ren in einem bzw. mehreren dieser Staaten 
ansässigen Hersteller(n) überwacht und tat-
sächlich kontrolliert; 

 
c) der Beitrag von Koproduzenten aus diesen 

Staaten zu den Gesamtproduktionskosten be-
trägt mehr als die Hälfte, und die Koproduk-
tion wird nicht von einem bzw. mehreren 
außerhalb dieser Staaten ansässigen Herstel-
ler(n) kontrolliert.  

 
(3) Werke im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe c) 
sind Werke, die entweder ausschließlich oder in 
Koproduktion mit in einem oder mehreren Mit-
gliedstaaten ansässigen Herstellern von Herstel-
lern geschaffen wurden, welche in einem oder 
mehreren europäischen Drittländern ansässig 
sind, mit denen die Gemeinschaft Abkommen im 
audiovisuellen Bereich geschlossen hat, sofern 
diese Werke im wesentlichen unter Mitwirkung 
von in einem oder mehreren europäischen Staa-
ten ansässigen Autoren und Arbeitnehmern ge-
schaffen wurden. 
 
(4) Werke, die keine europäischen Werke im Sin-
ne von Absatz 1 sind, jedoch im Rahmen von bi-
lateralen Koproduktionsverträgen zwischen Mit-
gliedstaaten und Drittländern hergestellt wer-
den, werden als europäische Werke betrachtet, 
sofern die Koproduzenten aus der Gemeinschaft 
einen mehrheitlichen Anteil der Gesamtproduk-
tionskosten tragen und die Herstellung nicht von 
einem oder mehreren außerhalb des Hoheitsge-
biets der Mitgliedstaaten ansässigen Herstellern 
kontrolliert wird. 
 
(5) Werke, die keine europäischen Werke im Sin-
ne des Absatzes 1 und 4 sind, jedoch im wesent-
lichen in Zusammenarbeit mit in einem bzw. 
mehreren Mitgliedstaaten ansässigen Autoren 
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und Arbeitnehmern geschaffen wurden, gelten 
proportional zu den Beiträgen von Koproduzen-
ten aus der Gemeinschaft zu den Gesamtproduk-
tionskosten als europäische Werke.  
 

Artikel 7 
 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die ihrer 
Rechtshoheit unterliegenden Fernsehveranstalter 
Kinofilme nicht zu anderen als den mit den 
Rechtsinhabern vereinbarten Zeiten ausstrahlen. 
 

Artikel 8 
 

- gestrichen - 
 

Artikel 9 
 
Dieses Kapitel gilt nicht für Fernsehsendungen, 
die sich an ein lokales Publikum richten und die 
nicht an ein nationales Fernsehnetz angeschlos-
sen sind.  
 

Kapitel IV 
Fernsehwerbung und Sponsoring und  

Teleshopping 
 

Artikel  10 
 
(1) Fernsehwerbung und Teleshopping müssen als 
solche klar erkennbar und durch optische 
und/oder akustische Mittel eindeutig von ande-
ren Programmteilen getrennt sein. 
 
(2) Einzeln gesendete Werbespots und Teleshop-
ping-Spots müssen die Ausnahme bilden. 
 
(3) In der Werbung und im Teleshopping dürfen 
keine subliminalen Techniken eingesetzt werden. 
 
(4) Schleichwerbung und entsprechende Prakti-
ken im Teleshopping sind verboten. 

 
Artikel 11 

 
(1) Fernsehwerbung und Teleshopping-Spots müs-
sen zwischen den Sendungen eingefügt werden. 
Unter den in den Absätzen 2 bis 5 genannten 
Voraussetzungen können die Werbung und die 
Teleshopping-Spots auch in die laufenden Sen-
dungen eingefügt werden, sofern sie den Zu-
sammenhang und den Wert der Sendungen nicht 
beeinträchtigen - wobei die natürlichen Pro-
grammunterbrechungen und die Länge und Art 
des Programms zu berücksichtigen sind - und so-
fern nicht gegen die Rechte von Rechtsinhabern 
verstoßen wird. 
 

(2) Bei Sendungen, die aus eigenständigen Teilen 
bestehen, oder bei Sportsendungen und Sendun-
gen über ähnlich strukturierte Ereignisse und 
Darbietungen mit Pausen kann die Werbung und 
Teleshopping-Spots nur zwischen die eigenstän-
digen Teile oder in die Pausen eingefügt werden. 
 
(3) Die Übertragung audiovisueller Werke wie Ki-
nospielfilme und Fernsehfilme (mit Ausnahme 
von Serien, Reihen, leichten Unterhaltungssen-
dungen und Dokumentarfilmen) kann für jeden 
vollen Zeitraum von 45 Minuten einmal unterbro-
chen werden, sofern ihre programmierte Sende-
zeit mehr als 45 Minuten beträgt. Eine weitere 
Unterbrechung ist zulässig, wenn die program-
mierte Sendedauer um mindestens 20 Minuten 
über zwei oder mehrere volle 45-Minuten-
Zeiträume hinausgeht. 
 
(4) Werden andere als die unter Absatz 2 fallen-
den Sendungen durch Werbung oder Teleshop-
ping-Spots unterbrochen, so sollte zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Unterbrechungen inner-
halb der Sendung ein Abstand von mindestens 20 
Minuten liegen. 
 
(5) Die Übertragung von Gottesdiensten darf 
nicht durch Werbung oder Teleshopping unter-
brochen werden. Des weiteren dürfen Nachrich-
ten, Magazine über das aktuelle Zeitgeschehen, 
Dokumentarfilme, Sendungen religiösen Inhalts 
und Kinderprogramme, die eine programmierte 
Sendezeit von weniger als 30 Minuten haben, 
nicht durch Werbung oder Teleshopping unter-
brochen werden. Beträgt ihre programmierte 
Sendezeit mindestens 30 Minuten, so gelten die 
Bestimmungen der vorangegangenen Absätze. 
 

Artikel 12 
 
Fernsehwerbung und Teleshopping dürfen nicht 
a) die Menschenwürde verletzen; 
 
b) Diskriminierungen nach Rasse, Geschlecht 

oder Nationalität enthalten; 
 
c) religiöse oder politische Überzeugungen ver-

letzen; 
 
d) Verhaltensweisen fördern, die die Gesund-

heit oder Sicherheit gefährden; 
 
e) Verhaltensweisen fördern, die den Schutz 

der Umwelt gefährden. 
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Artikel 13 
 
Jede Form der Fernsehwerbung und des Tele-
shoppings für Zigaretten und andere Tabaker-
zeugnisse ist untersagt. 
 

Artikel 14 
 
(1) Fernsehwerbung ist untersagt für Arz-
neimittel und ärztliche Behandlungen, die in 
dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit der 
Fernsehveranstalter unterworfen ist, nur auf 
ärztliche Verordnung erhältlich sind. 
 
(2) Teleshopping für Arzneimittel, die einer Ge-
nehmigung für das Inverkehrbringen im Sinne der 
Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Januar 
1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften über Arzneimittel (*) unterlie-
gen, sowie Teleshopping für ärztliche Behand-
lung ist untersagt. 
 

Artikel 15 
 
Fernsehwerbung und Teleshopping für alkoholi-
sche Getränke muss folgenden Kriterien entspre-
chen: 
 
a) Sie dürfen nicht speziell an Minderjährige ge-

richtet sein und insbesondere nicht Minder-
jährige beim Alkoholgenuss darstellen. 

 
b) Es darf keinerlei Verbindung zwischen einer 

Verbesserung der physischen Leistung und Al-
koholgenuss oder dem Führen von Kraftfahr-
zeugen und Alkoholgenuss hergestellt wer-
den. 

 
c) Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, 

Alkoholgenuss fördere sozialen oder sexuel-
len Erfolg. 

 
d) Sie dürfen nicht eine therapeutische, stimu-

lierende, beruhigende oder konfliktlösende 
Wirkung von Alkohol suggerieren. 

 
e) Unmäßigkeit im Genuss alkoholischer Ge-

tränke darf nicht gefördert oder Enthaltsam-
keit oder Mäßigung nicht negativ dargestellt 
werden. 

 
f) Die Höhe des Alkoholgehalts von Getränken 

darf nicht als positive Eigenschaft hervorge-
hoben werden. 

Artikel 16 

 
(*) Abl. Nr. 22 vom 09.02.1965, S. 369. Richtlinie zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 93/39/EWG (Abl. Nr. L 214 
vom 24.08.1993, S. 22). 

 
(1) Die Fernsehwerbung darf Minderjährigen we-
der körperlichen noch seelischen Schaden zufü-
gen und unterliegt daher folgenden Kriterien 
zum Schutz Minderjähriger: 
 
a) Sei soll keine direkten Kaufappelle an Min-

derjährige richten, die deren Unerfahrenheit 
und Leichtgläubigkeit ausnutzen. 

 
b) Sie soll Minderjährige nicht unmittelbar dazu 

auffordern, ihre Eltern oder Dritte zum Kauf 
der beworbenen Ware oder Dienstleistung zu 
bewegen. 

 
c) Sie soll nicht das besondere Vertrauen aus-

nutzen, das Minderjährige zu Eltern, Lehrern 
und anderen Vertrauenspersonen haben. 

 
d) Sie soll minderjährige nicht ohne berechtig-

ten Grund in gefährlichen Situationen zei-
gen. 

 
(2) Teleshopping muss die in Absatz 1 genannten 
Anforderungen erfüllen und darf darüber hinaus 
Minderjährige nicht dazu anhalten, Kauf- oder 
Miet- bzw. Pachtverträge für Waren oder Dienst-
leistungen zu schließen. 
 

Artikel 17 
 
(1) Gesponserte Fernsehprogramme müssen fol-
genden Anforderungen genügen: 
 
a) Inhalt und Programmplatz einer gesponser-

ten Sendung dürfen vom Sponsor auf keinen 
Fall in der Weise beeinflusst werden, dass 
die Verantwortung und die redaktionelle Un-
abhängigkeit des Fernsehveranstalters in be-
zug auf die Sendungen angetastet werden. 

 
b) Sie sind als Sponsorprogramm durch den Na-

men und/oder das Firmenemblem des Spon-
sors am Programmanfang und/oder Pro-
grammende eindeutig zu kennzeichnen. 

 
c) Sie dürfen nicht zum Kauf oder zur Miete 

bzw. Pacht von Erzeugnissen oder zu Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen des Spon-
sors oder eines Dritten, insbesondere durch 
spezifische verkaufsfördernde Hinweise auf 
diese Erzeugnisse oder Dienstleistungen, an-
regen. 

 
(2) Die Fernsehprogramme dürfen nicht von Un-
ternehmen gesponsert werden, deren Haupttä-
tigkeit die Herstellung von Zigaretten und ande-
ren Tabakerzeugnissen ist. 
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(3) Beim Sponsoring von Fernsehprogrammen 
durch Unternehmen, deren Tätigkeit die Herstel-
lung oder den Verkauf von Arzneimitteln und 
medizinischen Behandlungen umfasst, darf für 
den Namen oder das Image des Unternehmens 
gesponsert werden, nicht jedoch für bestimmte 
Arzneimittel oder medizinische Behandlungen, 
die in dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit 
der Fernsehveranstalter unterworfen ist, nur auf 
ärztliche Verordnung erhältlich sind. 
 
(4) Nachrichtensendungen und Sendungen zur po-
litischen Information dürfen nicht gesponsert 
werden. 
 

Artikel 18 
 
(1) Der Anteil an Sendezeit für Teleshopping-
Spots, Werbespots und andere Formen der Wer-
bung darf mit Ausnahme von Teleshopping-
Fenstern im Sinne des Artikels 18a 20 v.H. der 
täglichen Sendezeit nicht überschreiten. Die Sen-
dezeit für Werbespots darf 15 v. H. der täglichen 
Sendezeit nicht überschreiten. 
 
(2) Der Anteil an Sendezeit für Werbespots und 
Teleshopping-Spots innerhalb einer Stunde, ge-
rechnet ab einer vollen Stunde, darf 20 v.H. 
nicht überschreiten. 
 
(3) Im Sinne dieses Artikels gilt folgendes nicht 
als Werbung: 
 
- Hinweise des Fernsehveranstalters auf eige-

ne Programme und auf Begleitmaterialien, 
die direkt von diesen Programmen abgeleitet 
werden; 

 
- Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit und 

kostenlose Spendenaufrufe zu Wohlfahrts-
zwecken. 

 
Artikel 18a 

 
(1) Teleshopping-Fenster, die von einem Pro-
gramm gesendet werden, das nicht ausschließ-
lich für Teleshopping bestimmt ist, müssen eine 
Mindestdauer von 15 Minuten ohne Unterbre-
chung haben. 
 
(2) Es sind höchstens acht solcher Fenster täglich 
zulässig. Ihre Gesamtsendedauer darf drei Stun-
den pro Tag nicht überschreiten. Die Fenster 
müssen optisch und akustisch klar als Teleshop-
ping-Fenster gekennzeichnet sein. 

Artikel 19 
 
Die Kapitel I, II, IV, V, VI, VIa und VII gelten ent-
sprechend für reine Teleshoppingsender. Bei die-
sen Sendern ist Werbung im Rahmen der tägli-
chen Beschränkungen gemäß Artikel 18 Absatz 1 
zulässig. Artikel 18 Absatz 2 findet keine Anwen-
dung. 
 

Artikel 19 a 
 

Die Kapitel I, II, IV, V, VI, VI a und VII gelten ent-
sprechend für reine Eigenwerbekanäle. Bei die-
sen Kanälen sind andere Formen der Werbung im 
Rahmen der Beschränkungen gemäß Artikel 18 
Absätze 1 und 2 zulässig. Insbesondere diese Be-
stimmung wird nach Artikel 26 überprüft. 
 

Artikel 20 
 
Unbeschadet des Artikels 3 können die Mitglied-
staaten für Sendungen, die ausschließlich für ihr 
eigenes Hoheitsgebiet bestimmt sind und weder 
unmittelbar noch mittelbar in einem oder meh-
reren anderen Mitgliedstaaten öffentlich emp-
fangen werden können, unter Einhaltung des 
Gemeinschaftsrechts andere als die in Artikel 11 
Absätze 2 bis 5 sowie in Artikel 18 und 18a fest-
gelegten Bedingungen vorsehen. 
 

Artikel 21 
 

- gestrichen - 
 

Kapitel V 
Schutz von Minderjährigen 

 
Artikel 22 

 
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Sen-
dungen von Fernsehveranstaltern, die ihrer 
Rechtshoheit unterworfen sind, keinerlei Pro-
gramme enthalten, die die körperliche, geistige 
und sittliche Entwicklung von Minderjährigen 
ernsthaft beeinträchtigen können, insbesondere 
solche, die Pornographie oder grundlose Gewalt-
tätigkeiten zeigen.  
 
(2) Die Maßnahmen gemäß Absatz 1 gelten auch 
für andere Programme, die die körperliche, geis-
tige und sittliche Entwicklung von Minderjährigen 
beeinträchtigen können, es sei denn, es wird 
durch die Wahl der Sendezeit oder durch sonsti-
ge technische Maßnahmen dafür gesorgt, dass 
diese Sendungen von Minderjährigen im Sendebe-
reich üblicherweise nicht gesehen oder gehört 
werden. 
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(3) Werden derartige Programme in unverschlüs-
selter Form gesendet, so sorgen die Mitgliedstaa-
ten dafür, dass ihre Ausstrahlung durch akusti-
sche Zeichen angekündigt oder durch optische 
Mittel während der gesamten Sendung kenntlich 
gemacht wird. 
 

Artikel 22a 
 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die 
Sendungen nicht zu Hass aufgrund von Rasse, Ge-
schlecht, Religion oder Nationalität aufstacheln. 
 

Artikel 22b 
 

(1) Die Kommission misst der Anwendung der Be-
stimmungen dieses Kapitels in dem in Artikel 26 
vorgesehenen Bericht besondere Bedeutung bei. 
 
(2) Die Kommission führt binnen eines Jahres 
nach Veröffentlichung dieser Richtlinie zusam-
men mit den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten eine Untersuchung der möglichen Vor- 
und Nachteile weiterer Maßnahmen durch, die 
den Eltern oder Aufsichtspersonen die Kontrolle 
der Programme, die von Minderjährigen gesehen 
werden können, erleichtern sollen. In dieser Un-
tersuchung wird unter anderem die Zweckmäßig-
keit folgender Punkte geprüft: 
 
- die Vorschrift, dass neue Fernsehgeräte mit 

einer technischen Vorrichtung versehen sein 
müssen, damit Eltern oder Aufsichtspersonen 
bestimmte Programme herausfiltern können; 

 
- Festlegung geeigneter Bewertungssysteme; 
 
- Förderung einer Politik zugunsten des famili-

enfreundlichen Fernsehens sowie weitere 
pädagogische und Aufklärungsmaßnahmen; 

 
- Berücksichtigung der innerhalb und außer-

halb Europas gewonnenen Erfahrungen auf 
diesem Gebiet sowie Einholung der Stand-
punkte von betroffenen Kreisen wie Fernseh-
veranstaltern, Produzenten, Pädagogen, Me-
diensachverständigen und einschlägigen Ver-
bänden. 

 
Kapitel VI 

Recht auf Gegendarstellung 
 

Artikel 23 
 
(1) Unbeschadet der übrigen von den Mitglied-
staaten erlassenen zivil-, verwaltungs- oder 
strafrechtlichen Bestimmungen muss jede na-
türliche oder juristische Person, deren berech-
tigte Interessen - insbesondere Ehre und Ansehen 

- aufgrund der Behauptung falscher Tatsachen in 
einem Fernsehprogramm beeinträchtigt worden 
sind, unabhängig von ihrer Nationalität ein Recht 
auf Gegendarstellung oder gleichwertige Maß-
nahmen beanspruchen können. Die Mitgliedstaa-
ten sorgen dafür, dass die tatsächliche Ausübung 
des Rechts auf Gegendarstellung oder gleichwer-
tige Maßnahmen nicht durch Auferlegung unbilli-
ger Bestimmungen oder Bedingungen behindert 
wird. Die Gegendarstellung muss innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Eingang des begründe-
ten Antrags zu einer Zeit und in einer Weise ge-
sendet werden, die der Sendung, auf die sich der 
Antrag bezieht, angemessen sind. 
 
(2) Das Recht auf Gegendarstellung oder gleich-
wertige Maßnahmen gelten in bezug auf alle 
Fernsehveranstalter, die der Rechtshoheit eines 
Mitgliedstaats unterworfen sind. 
 
(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen 
Maßnahmen zur Ausgestaltung dieses Rechts oder 
dieser Maßnahmen und legen das Verfahren zu 
deren Wahrnehmung fest. Sie sorgen insbesonde-
re dafür, dass die Frist für die Wahrnehmung des 
Rechts auf Gegendarstellung oder gleichwertiger 
Maßnahmen ausreicht und dass die Vorschriften 
so festgelegt werden, dass dieses Recht oder die-
se Maßnahmen von den natürlichen oder juristi-
schen Personen, deren Wohnsitz oder Niederlas-
sung sich in einem der anderen Mitgliedstaaten 
befindet, in angemessener Weise wahrgenom-
men werden können. 
 
(4) Der Antrag auf Gegendarstellung oder gleich-
wertige Maßnahmen kann abgelehnt werden, 
wenn die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen 
für eine solche Gegendarstellung nicht vorliegen, 
die Gegendarstellung eine strafbare Handlung 
beinhaltet, ihre Sendung den Fernsehveranstal-
ter zivilrechtlich haftbar machen würde oder 
wenn sie gegen die guten Sitten verstößt. 
 
(5) Bei Streitigkeiten über die Wahrnehmung des 
Rechts auf Gegendarstellung oder gleichwertige 
Maßnahmen ist eine gerichtliche Nachprüfung zu 
ermöglichen. 
 

Kapitel VIa 
Kontaktausschuss 

 
Artikel 23a 

 
(1) Es wird ein Kontaktausschuss bei der Kommis-
sion eingesetzt. Dieser Ausschuss setzt sich aus 
Vertretern der zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten zusammen. Den Vorsitz führt ein 
Vertreter der Kommission; der Ausschuss tagt auf 
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Initiative des Vorsitzenden oder auf Antrag der 
Delegation eines Mitgliedstaats. 
 
(2) Der Ausschuss hat folgende Aufgaben: 
 
a) er erleichtert die tatsächliche Umsetzung 

dieser Richtlinie durch regelmäßige Konsulta-
tionen über praktische Probleme im Zusam-
menhang mit der Anwendung der Richtlinie, 
insbesondere von deren Artikel 2, sowie über 
alle anderen Fragen, die einen Gedankenaus-
tausch zweckdienlich erscheinen lassen; 

 
b) er gibt von sich aus oder auf Antrag der 

Kommission Stellungnahmen zur Anwendung 
dieser Richtlinie durch die Mitgliedstaaten 
ab; 

c)   er ist das Forum für einen Gedankenaus-
tausch über die Themen, die in den von den 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 3 vor-
zulegenden Berichten behandelt werden sol-
len, über die Methodologie dieser Berichte, 
über die Ziele der unabhängigen Studie ge-
mäß Artikel 25 a, über die Evaluierung der 
Angebote für diese Studie und über die Stu-
die selbst; 

 
d)  er erörtert das Ergebnis der regelmäßigen 

Konsultationen, die zwischen der Kommission 
und Vertretern der Fernsehveranstalter, der 
Produzenten, der Verbraucher, der Herstel-
ler, der Dienstanbieter, der Gewerkschaften 
und der Kunstschaffenden stattfinden; 

 
e) er erleichtert den Informationsaustausch 

zwischen den Mitgliedstaaten und der Kom-
mission über die Lage und die Entwicklung 
bei den Ordnungstätigkeiten in bezug auf die 
Fernsehdienste, wobei die Politik der Ge-
meinschaft im audiovisuellen Bereich sowie 
relevante Entwicklungen im technischen Be-
reich berücksichtigt werden; 

 
f) er prüft die Entwicklungen auf dem betref-

fenden Sektor, die einen Gedankenaustausch 
zweckdienlich erscheinen lassen. 

 
Kapitel VII 

Schlussbestimmungen 
 

Artikel 24 
 
In Bereichen, die nicht durch diese Richtlinie ko-
ordiniert werden, bleiben die Rechte und Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten, die sich aus 
den in den Bereichen Telekommunikation und 
Fernsehen bestehenden Übereinkommen erge-
ben, von dieser Richtlinie unberührt. 
 

Artikel 25 
 
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die er-
forderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten, um dieser Richtlinie spätestens am 3. Okto-
ber 1991 nachzukommen. Sie setzen die Kommis-
sion unverzüglich davon in Kenntnis. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
den Wortlaut der wichtigsten einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter 
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
 

Artikel 25a 
 
Eine weitere Überprüfung findet gemäß Artikel 4 
Absatz 4 vor dem 19. Juni 2002 statt. Dabei wird 
eine unabhängige Studie über die Auswirkungen 
der betreffenden Maßnahmen auf Gemein-
schaftsebene und auf einzelstaatlicher ebene be-
rücksichtigt. 

Artikel 26 
 

Spätestens am 31. Dezember 2000 und anschlie-
ßend alle zwei Jahre übermittelt die Kommission 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht 
über die Anwendung dieser Richtlinie in ihrer ge-
änderten Fassung und macht erforderlichenfalls 
Vorschläge zu ihrer Anpassung an die Entwick-
lungen im Fernsehbereich, und zwar insbesonde-
re im Lichte neuerer technologischer Entwick-
lungen. 
 

Artikel 27 
 
(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforder-
lich sind, um dieser Richtlinie spätestens zum 19. 
Dezember 1998 nachzukommen. Sie setzen die 
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 
 
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften er-
lassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst o-
der durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröf-
fentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug-
nahme. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter 
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 28 
 
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft. 
 

Artikel 29 
 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerich-
tet. 


